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§ 129 EisbBBV Begriffsbestimmung,
allgemeine Bestimmungen

 EisbBBV - Eisenbahnbau- und -betriebsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.05.2020

1. (1)Die Betriebsbediensteten sind zur sicheren und ordnungsgemäßen Durchführung des Eisenbahnbetriebs zu

verpflichten, wobei der Sicherheit der Vorzug zu geben ist.

2. (2)Die Betriebsbediensteten sind in der für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb erforderlichen Anzahl

einzusetzen.

3. (3)Den Betriebsbediensteten sind die für Ihre Dienstausübung erforderlichen Dienstvorschriften und

Dienstanweisungen zugänglich zu machen, und sie sind darüber nachweislich zu unterweisen.

4. (4)Über Betriebsbedienstete sind Aufzeichnungen zu führen, aus denen insbesondere ihre Art der Verwendung,

Tauglichkeit, Ausbildung, Ergebnisse von Prüfungen, Beaufsichtigungen, Unterweisungen und Nachschulungen

ersichtlich sein muss.
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